
QUO VADIS, 
VEREINIGTES  
KÖNIGREICH? 

NACH 47 JAHREN HAT DAS VEREINIGTE KÖNIGREICH DIE
EUROPÄISCHE UNION VERLASSEN. ES GILT NUN, DAS KÜNFTIGE

VERHÄLTNIS AUSZUHANDELN. DER ZEITRAUM BIS ENDE 
2020 IST DENKBAR KNAPP.
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Am 1. Februar 2020 ist das Vereinigte König-
reich aus der Europäischen Union (EU) aus-
getreten. Es setzt damit das Ergebnis des 

Referendums vom 23. Juni 2016 um. Die britische 
Bevölkerung hatte mit knapp 52 % für einen Aus-
tritt aus der EU gestimmt und damit einen bis heute 
einmaligen Prozess in Gang gesetzt. Zum ersten 
Mal in der Geschichte der EU ging es darum, nicht 
einen Beitritt, sondern den Austritt eines Mitglied-
staates zu verhandeln. Mit dem Vereinigten König-
reich ist der drittgrößte Mitgliedstaat, die zweit-
größte Volkswirtschaft und ein wichtiger 
Nettozahler aus der EU ausgetreten. Gleichzeitig ist 
das Vereinigte Königreich aktuellen Zahlen zufolge 
nach China und den USA der drittgrößte Handels-
partner der EU. 

Der Prozess der Austrittsverhandlungen war 
langwierig und schwierig, vor allem deshalb, weil 
im Vereinigten Königreich selbst sehr unterschied-
liche Auffassungen über Weg und Ziel des Austritts 
vorherrschten. Durch die Einigung über das Aus-
trittsabkommen und die damit verbundene Über-
gangszeit bis Ende 2020 bleiben die Handels- und 
Wirtschaftsbeziehungen zunächst weitgehend un-
berührt (Abbildung, Seite 16).

ÜBERGANGSZEITRAUM GIBT
UNTERNEHMEN UND BÜRGERN
RECHTSSICHERHEIT 

Während der Übergangsphase ist das Vereinigte 
Königreich kein Mitglied der EU und der Europäi-
schen Atomgemeinschaft mehr und es nimmt an 
Sitzungen und Entscheidungen der EU-Institu-
tionen mit Ausnahme weniger, eng geregelter 
 Ausnahmen nicht mehr teil. Die bisherigen Rege-
lungen des EU-Rechts inklusive der Rechtspre-
chungshoheit des Europäischen Gerichtshofs gelten 
im Verhältnis der EU mit dem Vereinigten König-
reich jedoch fort. Für Bürger und Unternehmen 
ändert sich somit während der Übergangsphase 
zunächst fast nichts. 

Unternehmen können ihre bisherigen Geschäftstä-
tigkeiten im und mit dem Vereinigten Königreich bis 
zum Ende der Übergangsphase im Wesentlichen 
ohne Änderungen fortführen. Waren, die vor Ende 
der Übergangsphase im jeweils anderen Markt recht-
mäßig in den Verkehr gebracht wurden, können 
auch nach Ende der Übergangsphase – ohne zusätz-
liche Kennzeichnungen – im freien Verkehr bleiben 
und auf dem jeweiligen Markt angeboten werden. 
Dies gilt allerdings nicht für lebende Tiere und tieri-
sche Erzeugnisse. Auch für Zoll, Umsatz- und andere 
Verbrauchsteuern sind die Unionsvorschriften an-
wendbar, die zur Zeit des  Beförderungsbeginns gal-
ten. Auch Rechte zum Schutz geistigen Eigentums 
bestehen für diese Waren fort.

FÜR BÜRGER UND UNTER-
NEHMEN ÄNDERT SICH 
SOMIT WÄHREND DER 
ÜBERGANGSPHASE  
ZUNÄCHST FAST NICHTS.

4 JAHRE
dauerte es vom Referendum 
bis zum Austritt.
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Das Austrittsabkommen schützt die Rechte von EU-
Bürgern, die im Vereinigten Königreich leben, sowie 
von Briten, die in der EU leben, umfassend und auf 
Lebenszeit. Sofern sie bis zum Ende der Über-
gangszeit ihr Recht auf Personenfrei zü gig-   
 keit  im jeweils anderen Land ausge übt haben, 
 können sie dort weiterhin erwerbstätig  sein, stu-
dieren und soziale Sicherheit genießen; dies gilt 
auch für ihre Familienangehörigen. Geschützt  wird 
auch der dauerhafte Zugang zu den sozialen 
 Siche rungs systemen, einschließlich Ansprüchen 
auf  Gesundheits- und Altersversorgung.  Das 
Vereinig te  Königreich wird auch für den Zeitraum 
2014  bis 2020 weiterhin einen Beitrag zum 
 Unions haushalt leisten. Die Übergangsphase ist ein-
malig um bis zu zwei Jahre verlängerbar;  dazu wäre 
ein  gemeinsamer Beschluss bis zum  30. Juni 2020 
erforderlich. Das Vereinigte Königreich schließt 
 aktuell jedoch eine Verlängerung politisch aus.

SONDERREGELUNGEN GELTEN FÜR 
DIE GRENZE ZWISCHEN IRLAND UND 
NORDIRLAND

Wichtiger Bestandteil des Abkommens ist das 
Nordirland-Protokoll, das nach Ablauf der Über-
gangsfrist dauerhaft in Kraft tritt, sofern und so-
lange keine andere Vereinbarung zwischen den 
Parteien getroffen wird, die die Fragen umfassend 
regelt. Es soll durch eine offene Grenze zwischen 
der Republik Irland und Nordirland als Teil des Ver-
einigten Königreichs den Frieden auf der irischen 
Insel dauerhaft sichern und gleichzeitig die Integri-
tät des EU-Binnenmarktes wahren. Nordirland er-
hält auch nach Ablauf der Übergangsphase und 
unabhängig vom Ausgang der Verhandlungen zum 
zukünftigen Verhältnis ungehinderten Zugang zum 
EU-Binnenmarkt. Auf Grund der gefundenen Re-
gelung wird Nordirland eine umfassende Zollpart-

Nordirland erhält 
auch nach Ablauf 
der Übergangs
phase und un
abhängig vom 
Ausgang der 
 Verhandlungen
zum zukünftigen 
Verhältnis 
 un gehinderten 
 Zugang zum 
 EUBinnenmarkt.

IN KÜRZE

Quelle: Europäische Kommisison
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Die EU hat sich mit dem VK am 
17. Oktober 2019 endgültig auf 
ein Austrittsabkommen geeinigt. 
Das VK blieb während der 
Verhandlungen vollwertiges 
Mitglied der EU.

3

Dem Abkommen stimmten das 
britische Parlament am 9. Januar, 
das britische Oberhaus am 
22. Januar und das EU-Parlament 
am 29. Januar 2020 zu.

4

Das VK trat mit Ablauf des 
31. Januars 2020 aus der EU aus 
und scheidet gleichzeitig aus den 
EU-Institutionen aus. Bis Ablauf 
einer Übergangsfrist zu Ende 
2020 gelten die EU-Verträge fort.

5

Die EU und das VK haben am 
2. März mit den Verhandlungen 
über das zukünftige Verhältnis 
begonnen.

6

3

YES

BREXIT

EU

VK

2 Das Vereinigte Königreich (VK) 
hat am 29. März 2017 den 
Europäischen Rat über den 
Austrittswunsch nach Art. 50 
des EU-Vertrages informiert. 

ABBILDUNG 1: BREXIT-MEILENSTEINE

1 Die Briten stimmten am 
23. Juni 2016 für den Austritt 
aus der EU.
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nerschaft mit der EU eingehen, gleichzeitig aber in 
einem gemeinsamen Zollgebiet mit dem Vereinigten 
Königreich sein. Kontrollen, die im Warenverkehr 
erforderlich sind, werden an den Eingangspunkten 
zur irischen Insel von britischen Behörden unter 
Anwendung des EU-Zollkodex durchgeführt. EU-
Zölle gelten für solche Waren, bei denen die Ver-
mutung besteht, dass diese in den  EU-Binnenmarkt 
gelangen. Das nordirische Parlament kann in regel-
mäßigen Abständen – frühestens jedoch nach vier 
Jahren – darüber entscheiden, ob die Regelungen 
fortgelten sollen.

POLITISCHE ERKLÄRUNG ENTHÄLT  
ECKPUNKTE  DER ZUKÜNFTIGEN 
PARTNERSCHAFT

Die EU und das Vereinigte Königreich haben außer-
dem im Oktober 2019 in einer Politischen Erklä-
rung Eckpunkte der zukünftigen Partnerschaft 
festgelegt. Angestrebt wird danach die Vereinba-

rung einer umfassenden Wirtschafts- und einer 
Sicherheitspartnerschaft. Grundlage der künftigen 
Wirtschaftsbeziehungen soll ein umfassendes und 
ausgewogenes Freihandelsabkommen sein. Auf-
grund der geografischen Nähe und der engen wirt-
schaftlichen Verflechtung sollen robuste und um-
fangreiche Vereinbarungen getroffen werden, um 
insbesondere faire Wettbewerbsbedingungen  zu 
gewährleisten. Orientierung sollen die bei Austritt 
geltendem hohen EU-Standards in den Bereichen 
staatliche Beihilfen, Wettbewerb, Sozial-  und 
Beschäft igungsstandards, Umweltschutz,  Klima - 
wandel sowie Steuerfragen bieten. Die politische 

Erklärung umfasst auch Elemente zum zukünfti-
gen Verhältnis unter anderem auf folgenden Fel-
dern: Sicherheit/justizielle Zusammenarbeit/Straf-
verfolgung, Außen- und Sicherheitspolitik, 

ANGESTREBT WIRD 
EINE UM  FASSENDE 
WIRTSCHAFTS- 
UND SICHERHEITS-
PARTNERSCHAFT. 

1
7

S
C

H
L

A
G

L
IC

H
T

E
R

 A
P

R
IL

 2
02

0

I M F O K U S W I R T S C H A F T S P O L I T I KW I R T S C H A F T S P O L I T I K  I M F O K U S



Sicherheit, Außen- und Sicher heitspolitik, Kultur 
und Bildung, sowie faire Wettbewerbsbedingungen 
(Level playing field). Weiterhin ist ein Kapitel zur 
Governance des zukünftigen Verhältnisses ent-
halten, welches einen übergeordneten Streit-
schlichtungsmechanismus sowie übergeordnete 
 Dialogformate und ein  einheitliches Verwaltungs-
instrument für sämtliche Aspekte des zukünftigen 
Verhältnisses vorsieht. Hiermit soll eine rechtliche 
Zersplitterung des  zukünftigen Verhältnisses ver-
mieden werden.  Geregelt werden soll das zukünf-
tige Verhältnis in einem einheitlichen Abkommen 
mit zwei Säulen (Abbildung 2).
 
EU STREBT EINE ENGE WIRTSCHAFTS-  
PARTNERSCHAFT AN
 
Für die zukünftige Wirtschaftspartnerschaft strebt 
das Mandat eine Freihandelszone ohne Zölle, Ge-
bühren, Abgaben, Quoten oder sonstige Beschrän-
kungen für alle Sektoren an. Hier sollen vergleich-
bare Wettbewerbsbedingungen geschaffen werden. 
Im Zollbereich sind eine vereinfachte Zollabwick-
lung im Einklang mit dem Unionszollkodex, unter 

Energie, Transport, Verteidigungs politik, Raum-
fahrt, Mobilität der Bürger, Unionsprogramme (in 
den Be reichen Forschung- und Entwicklung, Kultur, 
Bildung) sowie Mechanismen für die Rechts-
durchsetzung im Vereinigten Königreich und die 
Beilegung von Streitigkeiten.

DAS MANDAT BIETET DEN RAHMEN FÜR 
DIE ZUKÜNFTIGEN  VERHANDLUNGEN AUF 
EU-SEITE

Am 25. Februar 2020 hat der Rat für Allgemeine 
Angelegenheiten die Europäische Kommission be-
auftragt, die Verhandlungen zum zukünftigen 
Verhältnis mit dem Vereinigten Königreich auf-
zunehmen und zugleich Verhandlungsleitlinien 
(„Mandat“) beschlossen. 

Das Mandat orientiert sich an der Politischen 
Erklärung und erstreckt sich umfassend auf alle 
Bereiche, welche aus Sicht der EU im zukünftigen 
Verhältnis geregelt werden sollen. Dazu gehören 
Waren, Fischerei, Dienstleistungen, Energie, Ver-
kehr, Raumfahrt, Mobilität der Bürger,  Programme 
in Bereichen Forschung- und Entwicklung, innere 

Für die zukünftige 
Wirtschafts
partnerschaft 
strebt das 
 Mandat der 
 Europäischen 
Kommission eine 
 Freihandelszone 
ohne Zölle,  Ge  
bühren, Abgaben, 
Quoten oder 
sonstige Beschrän
kungen für alle 
Sektoren an.

IN KÜRZE

ABBILDUNG 2: DIE ZUKÜNFTIGE PARTNERSCHAFT AUS EU-SICHT

INSTITUTIONELLE VEREINBARUNGEN

SICHERHEITSPARTNERSCHAFTWIRTSCHAFTSPARTNERSCHAFT

Level Playing Field

 EU-RECHTSGRUNDLAGE FÜR DRITTSTAATEN IN EU-PROGRAMMEN 
z.B. Horizon Europe *

EINSEITIGE EU-MASSNAHMEN
z.B. Äquivalenzbeschluss in Bezug auf Finanzdienstleistungen und Angemessenheitsbeschluss in Bezug auf Datenschutz

Freihandelsabkommen (FHA) und sektorale Kooperation

Warenhandel

Zollzusammenarbeit

Dienstleistungen und Investitionen 

Rahmen der Regulierungszusammenarbeit 

Fischerei

Transport

Mobilität der Bürger

Polizeiliche und justizielle 
Zusammenarbeit

(Drittstaat außerhalb des 
Schengenraums/Keine Freizügigkeit)

Datenaustausch

Kooperation der 
Vollzugsbehörden

Finanzierung von Maßnahmen 
zur Vorbeugung von Geldwäsche 

und Terrorismus

Außen-, Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik

Strategischer Dialog 

Sanktionsmaßnahmen

Teilnahme an EU-Programmen 
und -Missionen

Verteidigungsfähigkeiten 

Geheimdienstlicher 
Informationsaustausch 

Raumfahrt 

Entwicklungszusammenarbeit

* Rahmen für Zusammenschluss wurde im Kontext der Planungen des Mehrjährigen Finanzrahmens diskutiert
Quelle: Europäische Kommission
* Rahmen für Zusammenschluss wurde im Kontext der Planungen des Mehrjährigen Finanzrahmens diskutiert

Quelle: Europäische Kommission
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anderem durch Aufnahme des Instruments des 
sogenannten Zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten, 
und eine enge Zusammenarbeit bei Zoll- und Um-
satzsteuererhebungsverfahren vorgesehen. Die 
Vereinbarungen zu den Ursprungsregeln orientieren 
sich an den EU-Standards bei Freihandelsabkom-
men, ohne sich auf ein bestimmtes Modell festzu-
legen. Im Feld der Regulierungszusammenarbeit 
sieht das Mandat für die Bereiche der technischen 
Handelshemmnisse (TBT) und der Kontrollen nach 
gesundheitspolizeilichen und pflanzenschutz-
rechtlichen Vorschriften (SPS) eine freiwillige re-
gulatorische Zusammenarbeit für Bereiche im 
Unionsinteresse vor. Angestrebt wird für das zu-
künftige Abkommen eine Verständigung auf inter-
nationale Standards auf Grundlage des bisherigen 
EU-Acquis, mit dem Ziel, die gegenseitige Anerken-
nung zu vereinfachen. Gewählt wird hierbei ein 
risikobasierter Ansatz, der je nach Sektor auch eine 
Selbstzertifizierung durch Unternehmen ermög-
licht. Sowohl bei den Ursprungsregeln als auch bei 
der Regulierungszusammenarbeit liegt das Ambi-
tionsniveau des Mandats deutlich über dem Niveau 
der Welthandelsorganisation (WTO).

Zur Schaffung vergleichbarer Wettbewerbsbedin-
gungen ist für alle relevanten Bereiche – das heißt 
Steuerrecht, Arbeits- und Sozialstandards, Umwelt 
und Gesundheitsstandards – ein gegenseitiges 
Rückschrittverbot hinter den gemeinsamen EU-
Acquis vorgesehen. Für das Kartell- und Wettbe-
werbs- sowie das Beihilfenrecht sollen die entspre-
chenden EU-Regeln für und im Vereinigten 
Königreich anwendbar bleiben. 

AUCH DIENSTLEISTUNGEN, 
DIGITALER HANDEL UND ENERGIE 
WERDEN ADRESSIERT

Für den Dienstleistungsbereich strebt das Mandat 
ambitionierte Regeln an, die über das Allgemeine 
Abkommen über den Handel mit Dienstleistungen 
(GATS – General Agreement on Trade in  Services) 
hinausgehen. Diese stehen aber unter dem Vorbe-
halt des jeweiligen Regulierungsrechts der Parteien. 
Zudem sind einzelne Sektoren wie etwa der 

ES SOLLEN VERGLEICHBARE 
WETTBEWERBSBEDINGUN-
GEN GESCHAFFEN WERDEN.

Das zukünftige Verhältnis der EU zum Vereinigten Königreich 
sollte durch ein umfassendes und qualitativ hochwertiges Abkom-
men geregelt werden. Es steht viel auf dem Spiel, da das Königreich 
neben den Vereinigten Staaten und der Volksrepublik China zu den 
drei größten Wirtschaftspartnern der EU zählen wird. Die EU wird 
auch der mit Abstand wichtigste Partner des Königreichs bleiben. 
 
Die EU hat sich rasch auf ein Verhandlungsmandat verständigt, 
das alle Anforderungen an ein umfassendes und tiefes Abkommen 
beider Seiten zum politischen Rahmen, zum Wirtschaftsverhältnis 
und zu innen- und außenpolitischen Beziehungen erfüllt. Die bri-
tische Regierung hat ihrerseits Vorschläge vorgelegt, die geringere 
Ambitionen für gemeinsame Regeln erkennen lassen.
 
Bis zum Sommer wollen beide Seiten nun intensiv verhandeln, um 
dann Prioritäten für die bis zum Herbst zu treffenden Entschei-
dungen über das Abkommen festzulegen. Dabei müssen massive 
Risiken eines ungeordneten Verhältnisses für den Wirtschafts-
verkehr begrenzt werden. Auf Zölle und Quoten sollte verzichtet 
werden. Die wesentlichen Regeln für den Wettbewerb der Wirt-
schaftsräume müssen vereinbart werden. Auch die weitere Teil-
nahme Londons an EU-Programmen, die Offenheit des ffentlichen 
Beschaffungswesens und ein funktionierender Verkehr sind für die 
Schadensbegrenzung von wesentlicher Bedeutung. 
 
Eines sollte von Beginn an klar sein: bei zwei hoch entwickelten 
Wirtschaftsräumen wird ein reines Zollabkommen nicht die 
Anforderungen erfüllen. Vertraglich und institutionell belastbare 
Vorkehrungen für fairen Wettbewerb sind aus Sicht der europäi-
schen Wirtschaft unverzichtbar, um sich endlose Streitigkeiten 
über Subventionen, Dumping, steuerliche Verzerrungen oder 
andere Themen zu ersparen.  

„KEINE REINE 
ZOLLFR AGE“ 

D R . K L AU S  G Ü N T E R  D E U T S C H

leitet beim Bundesverband der 
 Deutschen Industrie die Abteilung 
Research, Industrie- und Wirtschafts-
politik. In seinen Verantwortungs-
bereich fallen auch die Themenfelder 
nationale und internationale 
 makroökonomische Politik sowie  
die  Europäische Integration. 

WORTMELDUNG

DAS ZUKÜNFTIGE VERHÄLTNIS DER EU ZUM 
 KÖNIGREICH BRAUCHT TIEFE. 
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Im Energiebereich strebt das Verhandlungsmandat 
eine Partnerschaft an, die unter anderem die Ko-
operation zur Lieferung von kostengünstigem, 
sauberem und versorgungssicherem Strom und Gas 
vorsieht. Grundlage ist dabei ein Wettbewerbs-
markt und diskriminierungsfreier Zugang zu den 
Netzen. Die Kooperation greift auch bei der Förde-
rung und Integration von erneuerbaren Energien 
sowie bei der technischen Zusammenarbeit bei 
Interkonnektoren (Grenzkuppelstellen für Strom 
und Gas). Das Mandat spricht sich zudem für die 
Verknüpfung eines – zukünftigen – britischen 
Emissionshandelssystems mit dem EU-Emissions-
handelssystem aus. 

BEIM DATENSCHUTZ ENT-
S C H E I D E T E U R O PÄ I S C H E 
KOMMISSION IM RAHMEN 
EINES ANGEMESSENHEITS-
BESCHLUSSES.

audiovisuelle Sektor und Dienstleistungen in Aus-
übung hoheitlicher Gewalt ausgeschlossen. 

Im Bereich Finanzdienstleistungen wird primär 
auf die jeweiligen Kompetenzen der Vertragspartner 
und die gegenseitige Anerkennung im Rahmen von 
Äquivalenzbeschlüssen abgestellt. Dieser Bereich 
wird nicht Teil der Verhandlungen sein. Im Bereich 
digitaler Handel sieht das Mandat den Schutz perso-
nenbezogener Daten und Verbraucherrechte nach 
EU-Standards vor. Auch über den Bereich des Daten-
schutzes wird die Europäische Kommission im Rah-
men eines Angemessenheitsbeschlusses entscheiden. 
Der zukünftige Kapital- und Zahlungsverkehr zwi-
schen der EU und dem Vereinigten Königreich soll 
nach dem Mandatsentwurf grundsätzlich frei sein; 
das Mandat sieht hier aber die Möglichkeit von Vor-
behalten, etwa zur Vermeidung von Zahlungsbilanz-
krisen, vor. Auch für den Bereich Öffentliche Beschaf-
fung/Vergaberecht strebt das Mandat Regelungen 
über dem Standard des WTO-Beschaffungsüberein-
kommens GPA (Government Procurement Agree-
ment) an. Hinsichtlich des geistigen Eigentums soll 
der Bestand der EU weitgehend bewahrt werden. 

März: 
Europäischer Rat 

Juni:
Europäischer Rat 

Oktober:
Europäischer Rat 

31. Dezember: Ende 
der Übergangsphase

31. Januar: 
Austritt UK

Vorbereitungen 
der EU27 und 

mit dem 
Europäischen 

Parlament

Abschluss 
des Austritts-
abkommens

Verhandlungs-
mandat der 

EU27

Verhandlungs-
runden EU–UK

Verhandlungs-
runden EU–UK

Abschluss/ 
Ratifizierung 

der ersten 
Vereinbarung(en)

Verhandlungen 
der ausstehenden 

Belange

Einseitige EU-Maßnahmen (Einschätzung mögl. Äquivalenzbeschluss in Bezug 
auf Finanzdienstleistungen und Angemessenheitsbeschluss in Bezug auf Datenschutz)

DIE VERHANDLUNGEN DER ZUKÜNFTIGEN PARTNERSCHAFT (AKTUELLER STAND)

2020 Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 2021

EU–UK High-Level 
Konferenz 

Bemühungen 
zur Einigung über ein 
Fischereiabkommen

FRISTABLAUF FÜR 
ENTSCHEIDUNG ÜBER
VERLÄNGERUNG DER
 ÜBERGANGSPHASE 

Verhandlungen 
der ausstehenden 

Belange

Übergangsphase

Implementierung des Austrittsabkommens (Bürgerrechte, Finanzregelung, Irland/Nordirland etc.)

Quelle: Europäische Kommission
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DIE WEITEREN VERHANDLUNGEN  BESTIMMEN 
DIE ZUKÜNFTIGE PARTNERSCHAFT 

 
Wie eng die zukünftige Partnerschaft sein wird, 
hängt von der Bereitschaft beider Seiten zu einer 
Einigung in den Verhandlungen ab. Mit dem Aus-
trittsabkommen sind faire Rahmenbedingungen 
für die Trennung des Vereinigten Königreichs von 
der EU geschaffen worden. Die Politische Erklärung 
und das EU-Verhandlungsmandat setzen einen 
ambitionierten Rahmen für ein umfassendes zu-
künftiges Verhältnis. Dies wird den vielen gleich-
laufenden politischen Interessen, dem in fast 50 
Jahren gewachsenen gemeinsamen Regulierungs-
rahmen, der geografischen Nähe und den engen 
wirtschaftlichen Verflechtungen der EU mit dem 
Vereinigten Königreich gerecht. Klar muss jedoch 
auch sein, dass das Vereinigte Königreich die EU 
einschließlich ihres Binnenmarkts verlassen hat – 
das zukünftige Verhältnis wird daher zwangsläufig 
weniger eng sein als bisher. 

Nach der EU hat auch das Vereinigte König-
reich am 27. Februar 2020 seine Vorstellungen für 
das zukünftige Verhältnis vorgelegt. Das Vereinigte 
Königreich strebt danach eine wesentlich weniger 
enge Zusammenarbeit an und weicht damit auch 
von der gemeinsamen Politischen Erklärung ab. 
Das zukünftige Verhältnis soll aus einem Freihan-
delsabkommen nach dem Vorbild bestehender bzw. 
zurzeit verhandelter EU-Freihandelsabkommen 
sowie weiterer sektorieller Abkommen bestehen 
(u. a. zu Fischerei, Transport und Energie). Eine zu-
künftige (dynamische) Angleichung an EU-Recht 
sowie die Rechtsprechungshoheit des Europäischen 
Gerichtshofes (EuGH) im Vereinigten Königreich 
werden abgelehnt. 

Der zeitliche Rahmen für eine Einigung ist 
denkbar knapp. Bereits im Juni 2020 soll der Fort-
schritt der Verhandlungen überprüft werden.   
Wichtig war, dass die EU-27-Mitgliedstaaten wäh-
rend der Austrittsverhandlungen stets große Ge-
schlossenheit gezeigt haben. Der Austritt des Ver-
einigten Königreichs hat den EU-Mitgliedstaaten 
die Vorteile der EU-Mitgliedschaft nochmals deut-
lich vor Augen geführt. Die Zustimmung zur EU ist 
in den Mitgliedstaaten seit 2016 eher gestiegen. 
Auch die Wirtschaftsvertreter haben ihre Regierun-
gen stets unterstützt. Dies war wichtig für den er-
folgreichen Abschluss der Austrittsverhandlungen. 
Die Umsetzung des Austrittsabkommens ein-
schließlich des Nordirland-Protokolls ist unerläss-
liche Basis für ein neues Verhältnis. Sollte eine 
Einigung scheitern, würde sich das zukünftige  
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MARINA GROSS, DR. RIEKE ARENDT & 
 LORE-MARIE JUNGHANS (PRAKTIKANTIN)   
Referat: Beziehung zu EU-Mitgliedsstaaten   
(außer Skandinavien, Bulgarien und Rumänien) 
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MEHR ZUM THEMA

Verhältnis zwischen der EU und dem Vereinigten 
Königreich im Handelsbereich nach den Regeln der 
WTO richten: zahlreiche Zölle würden wieder ein-
geführt und auch der Dienstleistungshandel würde 
maßgeblich eingeschränkt. Auf dieses Szenario ha-
ben sich Deutschland und die EU sorgfältig vor-
bereitet. Dennoch wären negative Effekte auf das 
Wachstum des Bruttoinlandsproduktes in Deutsch-
land, der restlichen EU und auch im Vereinigten 
Königreich nicht auszuschließen.
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